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ZEITSPIEGEL

Wie man sein

digitalesErbe regelt
Wer das Internet nutzt, hinterlässt Spuren: Dokumente, Mails, Fotos,
Bankverbindungen, Benutzerkonten und -profile. Was geschieht mit dem
«digitalen Nachlass» nach dem Tod? Wie gehen Angehörige damit um?

TEXT: ANNEGRET HONEGGER

Die
Digitalisierung dringt in im¬

mer mehr Lebensbereiche vor,
immer mehr Menschen nutzen
Computer und Smartphones
immer aktiver. Dabei hinterlassen

wir - bewusst oder unbewusst - Spuren. Wer sich

im Internet bewegt, eröffnet Onlinekonten, kauft
ein, kommuniziert mit Banken und Behörden,
diskutiert in einem Forum, verfasst Mitteilungen
in sozialen Netzwerken oder speichert Bilder in
der Cloud.

Doch nur wenige überlegen sich, was mit den
vielen Daten und Informationen aufdem eigenen

Computer und weltweit verstreut nach dem Tod

geschehen soll. Wer kümmert sich um mein E-

Banking-Konto? Was passiert mit meinen
digitalen Fotoalben? Wer storniert Abos und bezahlt
Rechnungen? Der «digitale Nachlass» oder das

«digitale Erbe», wie man die im Internet oder auf
dem Computer hinterlassenen Daten nennt, wird
in Zeiten, in denen immer mehr Korrespondenz,
Fotoalben und andere Erinnerungen nur noch

digital existieren, zunehmend wichtig - und geht
bei der Nachlassplanungbislang meist vergessen.

Benutzerkonten sind mit ein paar Klicks
leicht eröffnet, sodass viele schon zu Lebzeiten
den Überblick über ihre elektronischen Aktivitäten

und Passwörter verlieren. Noch viel schwieriger

ist es deshalb für die Angehörigen, den
digitalen Nachlass zu erfassen, zu verwalten oder
aufzulösen - besonders wenn ihnen Zugangsdaten
und Know-how fehlen. Anders als herumstehende

Aktenordner, Fotoalben oder Adressbücher, sind

digitale Werte nicht greifbar und werden oft
übersehen. So bleiben Profile aktiv, Rechnungen
offen, Abos laufen weiter.

Tipps zur digitalen Vorsorge

# Behalten Sie den Überblick über Ihre Onlineaktivitäten, und

löschen Sie Konten, die Sie nicht mehr brauchen.

# Hinterlegen Sie das Passwort für Ihren Computer sowie ein aktuelles

Verzeichnis Ihrer Zugangsdaten und Passwörter an einem sicheren

Ort und informieren Sie eine Vertrauensperson. Der eidgenössische

Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte empfiehlt einen

passwortgeschützten USB-Stick, den nur Eingeweihte lesen können.

Es gibt auch digitale Aufbewahrungsdienste, z. B. den Schweizer
Anbieter www.securesafe.com - zentral ist der Zugang zum E-Mail-

Konto, über das die meisten Verträge und Transaktionen ablaufen.

# Erkundigen Sie sich bei den genutzten Internetdiensten, ob sie

Möglichkeiten zur digitalen Nachlassplanung bieten (z. B. Inaktivi-

tätsmanager von Google).

# Nehmen Sie auch den digitalen Nachlass in Ihr Testament auf. Sie

können dafür einen speziellen Willensvollstrecker einsetzen, der etwa
Ihre E-Mails sichtet und die nötigen Schritte unternimmt.

Wer auch sein digitales Erbe selbstbestimmt
regeln will, muss Vorsorgen. Etwa im Testament
nicht nur festhalten, wer Haus und Hoferbt,
sondern auch, wie mit den persönlichen Daten zu
verfahren ist. Was habe ich wo gespeichert? Was soll
bewahrt, was gelöscht werden? Wer soll meine
E-Mails sichten? Bleibt mein Facebook-Account
bestehen? Wer kümmert sich um mein Aktiendepot?

Wie erfährt mein Freundeskreis im Internet

von meinem Tod?

Fehlt eine Planung, sind die Hinterbliebenen
auf die Kooperation der verschiedenen
Plattformanbieter angewiesen, deren Praktiken sehr
unterschiedlich sind. Manche löschen Konten und
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Daten nach einer
gewissen Zeit der In-
aktivität, andere lassen

sie einfach online.

Einige gewähren
Angehörigen mit
Sterbeurkunde oder Erbschein
Zugriff, andere nur in begründeten

Ausnahmen oder gar nicht

- schliesslich haben sie ihren
Kundinnen und Kunden Vertraulichkeit
und den Schutz von Persönlichkeit und
Daten zugesichert.

Nicht nur das Bewusstsein der User, auch
das Recht steckt bezüglich des digitalen Sterbens

und Erbens noch in den Kinderschuhen. So gehen

Daten, die aufeinem Heimcomputer oder einem
anderen lokalen Datenträger gespeichert sind, mit
diesem Gerät an die Erben über. Bei Daten, die

irgendwo im Internet liegen, ist dies weniger
eindeutig. Nurvom Urheberrecht geschützte Inhalte,
wie etwa künstlerische Fotos, Filme oder Texte,
sind überhaupt vererbbar. Die meisten Daten im
Internet fallen nicht darunter, weil sie mit der
Persönlichkeit der Verstorbenen zusammenhängen,
die mit dem Tod erlischt.

Eine Studie der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften ZHAWkommt zum
Schluss, dass bewährte Geschäftsmodelle und
dem Medium Internet angepasste rechtliche
Rahmenbedingungen zur sicheren Nachlassplanung
bisher fehlen. Doch vorzusorgen wird in Zukunft
immer wichtiger: Damit entlastet man die

Angehörigen und erhöht die Wahrscheinlichkeit,
dass der eigene letzte Wille auch bezüglich
digitalem Erbe gilt. %

INSERAT

• Tipps vom eidgenössischen
Datenschutz- und

Öffentlichkeitsbeauftragten:

www.edoeb.admin.ch/
datenschutz/00683/01333/

• Buch: Miniratgeber
«Digitales Erbe planen und

verwalten» der Stiftung
für Konsumentenschutz,
Buch oder PDF zum Download

www.konsumentenschutz.ch/
produktkategorie/familie
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